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Die Versicherten sollen zum Sprechtag 
ihren Personalausweis bzw. Reisepass 
mitbringen.
Bitte beachten: Es ist unbedingt 
erforderlich, dass Sie sich für diesen 
Beratungstermin (unter Angabe Ihrer 
Sozialversicherungsnummer) vorher 
anmelden. Das Bürgerbüro nimmt ab 
sofort telefonische Anmeldungen entge-
gen (Tel. 08222 9676-76).

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst
Rufnummer 116 117
Sie haben Beschwerden, die Sie mit 
Hausmitteln oder der Hausapotheke 
nicht in den Griff bekommen. Sie brau-
chen dringend einen Arzt. Für diese Fälle 
gibt es außerhalb der Sprechzeiten die 
deutschlandweite Nummer des Ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes: 116 117.

Notruf 112
Sie haben plötzlich heftige Beschwer-
den oder hatten einen Unfall. Sie fürch-
ten ernste bis lebensbedrohliche Folgen, 
wenn Sie nicht sofort behandelt werden. 
Z. B. bei Anzeichen eines Herzinfarkts, 
eines Schlaganfalls oder in einem ähn-
lich dringenden Notfall. Jetzt gilt es keine 
Zeit zu verlieren.   
Wählen Sie sofort den Notruf 112.

Standorte Defibrillatoren
Gemeinde Dürrlauingen:
Dürrlauingen, am Rathauseingang, 
Bgm.-Fendt-Str. 5
Mindelaltheim, alter Pfarrhof beim Dorf-
zentrum, Dossenberger Str. 18
Mönstetten, bei der Anschlagtafel zwi-
schen altem Schützenheim und Kirche, 
St. Johannesstraße
Gemeinde Haldenwang:
Eichenhofen, beim FFW-Haus
Haldenwang, Rathaus
Hafenhofen, alte Raiffeisenbank hinter 
Schützenheim
Konzenberg, Kindergarten  
(oberer Eingang)

Fortsetzung Seite 2

Ihre Nachbarschaftshilfe
Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung 
brauchen, zögern Sie nicht uns anzu-
rufen:
VG Haldenwang 
Bürgerbüro 8 - 12 Uhr 08222 9676-21
Nachbarschaftshilfe Marion Ritter 
Mobil 0171 4754637
Freiwilligen Zentrum Stellwerk Günzburg 
Maria Granz 08221 9301010
Wir sind für Sie da!

Jagdverpachtung  
Mönstetten (PLZ 89350)
Jagdbare Fläche: ca. 305 ha
Pachtzeit: 9 Jahre, ab 1. April 2022
FREIHÄNDIGE VERGABE
Weitere Infos: 0173-6168178 oder
jagdgenossenmoenstetten@gmail.com

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises Günzburg
Müllentsorgung
Preiserhöhung bei den Restmüllge-
bührensäcken ab dem 1. Januar 2022
Der Landkreis Günzburg erhöht zum  
1. Januar 2022 die Müllentsorgungsge-
bühren.

Ein Restmüllgebührensack kostet dann 
5,00 Euro. Restbestände dürfen noch 
zum bisherigen Preis von 4,00 Euro ver-
kauft werden. Der Grüngutgebührensack 
kostet weiterhin 2,00 Euro pro Stück.

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung  
Schwaben
Günzburg, jeden Mittwoch jeweils von 
08:30-12:00 Uhr und 13:00-15:30 Uhr, 
Anmeldung unter 08221 903-161
Jettingen-Scheppach, jeden 2. Montag 
im Monat jeweils von 08:30-12:00 Uhr 
und 13:20-15:30 Uhr, Anmeldung unter 
08225 306-17

Rentensprechtag  
der DRV Schwaben
Die Deutsche Rentenversicherung 
Schwaben hält
am Donnerstag, 3. März 2022
von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
von 13:20 Uhr – 16:00 Uhr
im Rathaus in Haldenwang einen 
Sprechtag ab.
Allen Bürgerinnen und Bürgern wird 
Gelegenheit gegeben, ihre Rentenversi-
cherungsunterlagen überprüfen und sich 
in allen Fragen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der zulagengeför-
derten privaten Altersvorsorge kostenlos 
beraten zu lassen.
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Gemeinde Landensberg:
Landensberg, Rathaus
Glöttweng, FFW-Haus
Gemeinde Röfingen:
Röfingen, Raiffeisenbank
Roßhaupten, Kindergarten
Gemeinde Winterbach:
Rechbergreuthen, bei der Anschlagtafel 
FFW-Haus
Waldkirch, Pfarrhof, Nebengebäude 
Garagen
Winterbach, Eingang Kindergarten

Defekte Straßenlampen 
melden
Sie können defekte Straßenlampen 
online melden und die Reparatur in Auf-
trag geben.
Sie finden auf der Internetseite der Ver-
waltungsgemeinschaft Haldenwang 
unter www.vgem-hw.de im linken Menü 
den Punkt „Defekte Straßenlampe mel-
den“. 
Von dort aus geht es direkt in das Online-
portal der LEW Verteilernetz GmbH 
(LVN).

Verschiedene 
Entsorgungstermine
Strauchschnitt- und  
Grüngut-Annahme:
Komposthof Oberschmid, Eisingerhof
Winterpause
Voraussichtlich ab Samstag, 05.03.2022 
wieder geöffnet.

Dienstag, 25.01.2022
Haldenwang, Hafenhofen, Eichenhofen, 
Konzenberg
Winterbach, Waldkirch, Rechbergreu-
then
Donnerstag, 27.01.2022
Dürrlauingen, Mindelaltheim, Mönstetten

Redaktionsschluss
bei der VGem. Haldenwang
für die Ausgabe 27.01.2022:

Donnerstag, 20.01.2022
mitteilungsblatt@vgem-hw.de
Fax: 08222 9676-40
Telefon: 08222 9676-0

Aussiedlerhof Benno Schmid, Röfingen
Winterpause
Voraussichtlich ab Samstag, 05.03.2022 
wieder geöffnet.
Abfuhr Restmüll:
Freitag, 14.01.2022
Abfuhr Biomüll:
Donnerstag, 20.01.2022
Abfuhr Gelbe Tonne:
Montag, 24.01.2022
Wertstoffhof Dürrlauingen
Konzenberger Straße
Öffnungszeiten:
jeden Samstag, von 10 - 12 Uhr
Blaue Tonne (Papierabholung)
Dienstag, 18.01.2022
Landensberg, Glöttweng
Röfingen, Roßhaupten

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt 
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder 
verteilt werden kann, veröffentlichen wir die 
jeweils aktuelle Ausgabe auch online.

Nutzen Sie dieses Angebot schon jetzt unter:

https://epaper.wittich.de/2137

Mitteilungsblatt auch online

IN EIGENER SACHE

Dürrlauingen
Gemeinde

Gemeinde Dürrlauingen, Rathaus: Bgm.-Fendt-Str. 5, 89350 Dürrlauingen
Erster Bürgermeister Friedrich Bobinger
E-Mail: gemeinde@duerrlauingen.de • Internet: www.duerrlauingen.de
Amtsstunden: Do.: 17:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 6421

Wünsche 2022
Wünsch dir was!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„Wünsch dir was“, so lautet der Titel 
eines Liedes der deutschen Band „Die 
Toten Hosen“ aus dem Jahr 1993. Das 
Lied wird vom Kinderchor der Musik-
schule in Meerbusch mit dem Refrain 

„Es kommt die Zeit, in der das Wünschen 
wieder hilft“, eingeleitet.
Und das Wünschen ist auch in diesen 
Zeiten erlaubt - vielleicht hilft es ja tat-
sächlich!
Keiner weiß, was uns das neue Jahr 
bringen wird und niemand kann die 
Zukunft glaubwürdig voraussagen. Trotz 
der unsicheren Situation und der nicht 
vorhersehbaren Folgen der nächsten 
Corona-Welle starte ich mit einer gesun-
den Portion Optimismus in das Jahr 
2022.

Deshalb wünsche ich uns allen für das 
Jahr 2022, dass
• wir unseren Mut nicht verlieren und 

weiterhin zuversichtlich in die Zukunft 
blicken.

• wir es schaffen, dem gefühlt seit fast 
zwei Jahren andauernden „Dauer-
lockdown“ zu entkommen und die 
Corona-Welle zu durchbrechen.

• wir wieder öffentliche Veranstaltun-
gen besuchen dürfen.

• wir unsere Vereine unterstützen, 
damit sie diese schwierigen Zeiten 
überstehen und unsere Dorfgemein-
schaften weiterhin sowohl kulturell, 
als auch sportlich beleben.

• wir es schaffen, unseren Jugendli-
chen einen geeigneten Treffpunkt zu 
bieten, an dem sie zusammenfinden 
können.

• wir allen Kindern einen Betreuungs-
platz in der Kindertagesstätte anbie-
ten können.

• wir wieder Seniorennachmittage und 
-treffen erleben dürfen.

• wir alle Menschen gleich achten.
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• wir von Unwettern und Katastrophen 
verschont bleiben.

• wir den Wert unserer Freiwilligen 
Feuerwehren erkennen, sich jeder 
aktiv einbringt oder die aktive Wehr 
unterstützt, damit wir uns im Ernstfall 
selbst helfen können.

• wir einen respektvollen Umgang mit-
einander pflegen.

• wir in Frieden miteinander leben dürfen.
• wir gesund bleiben oder werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Jugendlichen und Kinder, nicht alle 
diese Wünsche werden gleich im Jahr 
2022 in Erfüllung gehen! Aber durch 
unser gemeinsames Engagement und 
den gemeinsamen Einsatz werden wir 
Themen anschieben, umsetzen und wei-
terentwickeln können. 
Denn wir selbst sind es, die unsere 
Zukunft gestalten! Dafür brauchen wir 
engagierte Menschen, die in allen Berei-
chen des Zusammenlebens anpacken.
Deshalb bitte ich alle Vereinsvorsitzen-
den und die Mitglieder in den Vorstand-
schaften, die Kirchengemeinden, die 
Seniorengemeinschaft, alle Jugendgrup-
pen, sämtliche Elterninitiativen und alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die bis-
her mit Freude und Leidenschaft dafür 
gesorgt haben, dass die Dörfer in unse-
rer Gemeinde nicht zu reinen Schlaf-

stätten werden, sich weiterhin für die 
Gemeinschaft zu engagieren.
Ich bitte Sie, die Planung von Aktivitä-
ten nicht einzustellen, sondern bei der 
ersten Gelegenheit Veranstaltungen und 
Feste wieder durchzuführen, Sportveran-
staltungen und gesellschaftliche Treffen 
zu organisieren, die Treffpunkte wie Ver-
einsheime, Bürgerhäuser und Dorfzen-
tren zu öffnen, damit wir auch zukünftig 
ein breites Freizeitangebot in unserer 
Gemeinde erleben dürfen.
Lassen Sie uns zuversichtlich in die 
Zukunft blicken!
Sie haben neue Ideen oder brauchen 
Unterstützung bei der Umsetzung von 
Projekten?
Dann kommen Sie auf mich oder auf 
die Mitglieder des Gemeinderates zu. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihr 
Anliegen und werden Angebote, die der 
Gemeinschaft dienen, fördern und nach 
unseren Möglichkeiten unterstützen.
Es kommt die Zeit, in der das Wünschen 
wieder hilft!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
gutes und gesundes neues Jahr 2022.

Ihr

Friedrich Bobinger

Erster Bürgermeister

Deutsche Telekom Technik 
GmbH
Abbau öffentliche Telefonstellen
Die Telekom Technik betreibt öffentliche 
Telefonstellen. Die Nachfrage für diese 
öffentliche Dienstleistung ist in Deutsch-
land aufgrund des stetig wachsenden 
Festnetz- und Mobilfunknetzes dras-
tisch gesunken. In der Vergangenheit 
wurde dementsprechend der Rückbau 
von Standorten besprochen bzw. bereits 
durchgeführt.
Mit den kommunalen Spitzenverbän-
den wurde im ÖTel-Beiratstermin am 
05.10.2021 das weitere Vorgehen zum 
Rückbau von ÖTel-Standorten abge-
stimmt.
Die Telekom Technik plant in Dürrlauin-
gen den folgenden Standort abzubauen:
89350 Dürrlauingen, Hauptstraße, bei 
der Bushaltestelle
Der Abbau wird im Frühjahr 2022 erfolgen.

Haldenwang
Gemeinde

Gemeinde Haldenwang, Rathaus: Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang
Erste Bürgermeisterin Doris Egger
E-Mail: gemeinde@haldenwang-hw.de • Internet: www.haldenwang-hw.de
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 9676-28

Informationen aus der  
Sitzung des Gemeinderates 
Haldenwang  
vom 15.12.2021
Bauantrag zum Neubau eines 5-Famili-
enhauses sowie Abriss des bestehen-
den Gebäudes auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 4 der Gemarkung Konzenberg
Der Bauherr aus Burgau beantragt den 
Abriss des bestehenden Wohnhauses 
sowie den Neubau eines 5-Familien-
hauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 4 der 
Gemarkung Konzenberg. Das Grund-
stück befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich, die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens beurteilt 
sich somit nach § 34 BauGB. Das Bau-
vorhaben fügt sich nach Art und Maß in 
die nähere Eigenart der Umgebung ein.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwen-
dungen gegen Abriss des bestehen-
den Wohnhauses sowie den Neubau 
eines 5-Familienhauses und erteilt das 
gemeindliche Einvernehmen. Die Stell-
plätze sind nachzuweisen.
Abstimmungsergebnis: 10 : 0

Bauantrag zum Neubau einer Doppel-
garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 35 
der Gemarkung Haldenwang
Der Eigentümer beantragt den Neubau 
einer Doppelgarage auf seinem Grund-
stück Fl.Nr. 35 der Gemarkung Halden-
wang. Das Grundstück befindet sich im 
unbeplanten Innenbereich, die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit des Bau-
vorhabens beurteilt sich somit nach § 
34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich 
nach Art und Maß in die nähere Eigenart 
der Umgebung ein. Die Garage soll als 
reiner Unterstellplatz für die Fahrzeuge 
der Familie dienen, als gewerbliche 
Lagerhalle soll die Garage nicht dienen. 
Die Wandhöhe der Garage entlang des 
Kinderspielplatzes beträgt 2,5 m, die 

Ausrichtung der PV-Anlage wird Rich-
tung Süden sein.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen die Errichtung der Doppel-
garage und erteilt das gemeindliche Ein-
vernehmen.
Abstimmungsergebnis: 10 : 0

Bauantrag zum Neubau eines Wohna-
huses mit einer Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 19/1 der Gemarkung 
Eichenhofen
Der Bauherr beantragt den Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage auf dem Grundstück Fl.Nr. 19/1 der 
Gemarkung Eichenhofen. Das Grund-
stück befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich, die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens beurteilt 
sich somit nach § 34 BauGB. Das Bau-
vorhaben fügt sich nach Art und Maß in 
die nähere Eigenart der Umgebung ein.
Beschluss:
Der Gemeinderat Haldenwang erteilt 
dem Bauantrag zum Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage das 
gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bauantrag zum Neubau eines Wohn-
hauses mit 2 Wohnungen und 2 Gara-
gen auf dem Grundstück Fl.Nr. 93/17 
der Gemarkung Konzenberg
Der Antragsteller aus Konzenberg plant 
den Neubau eines Wohnhauses mit 2 
Wohnungen und 2 Garagen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 93/17 der Gemarkung 
Konzenberg. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Halde, 2. Änderung“.
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Das Bauvorhaben entspricht den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes 
„Halde, 2. Änderung“ und ist nach Art. 
64 BayBO vom Genehmigungsverfahren 
freizustellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt vom Bauantrag 
Kenntnis und verlässt den Tagesord-
nungspunkt ohne Abstimmung.
Abstimmungsergebnis: 0 : 0

Tekturantrag zur energetischen 
Sanierung eines Einfamilienhauses 
und Errichtung eines Anbaus zur Ver-
größerung der Wohnfläche auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 86 der Gemarkung 
Konzenberg
Der Bauherr beantragt die Tektur zum 
bereits genehmigten Bauantrag zur ener-
getischen Sanierung eines Einfamilien-
hauses und Errichtung eines Anbaus zur 
Vergrößerung der Wohnfläche auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 86 der Gemarkung 
Konzenberg. Das Grundstück befindet 
sich im unbeplanten Innenbereich, die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des 
Bauvorhabens beurteilt sich somit nach 
§ 34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich 
nach Art und Maß in die nähere Eigenart 
der näheren Umgebung ein. Die Tektur 
sieht die Verkleinerung des umlaufenden 
Balkons sowie der Vergrößerung des 
Anbaus im Erdgeschoß gegenüber dem 
ursprünglichen Bauantrag vor.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen den Tekturantrag und erteilt 
das gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bauvoranfrage zum Neubau einer 
Wohnanlage mit 17 Wohneinheiten 
und mit Tiefgarage auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 43 der Gemarkung Halden-
wang
Der Neubau einer Wohnanlage mit 17 
Wohneinheiten und mit einer Tiefga-
rage auf dem Grundstück Fl.Nr. 43 der 
Gemarkung Haldenwang ist geplant. 
Das Grundstück liegt im unbeplanten 
Innenbereich, die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens beurteilt 
sich somit nach § 34 BauGB. Das Bau-
vorhaben hat sich nach Art und Maß 
in die nähere Eigenart der Umgebung 
einzufügen. Der 3-geschossige Bau 
entspricht nicht der Eigenart der umlie-
genden Bebauung. In der Umgebungs-
bebauung sind bei Wohnhäusern max. 
2 Vollgeschosse vorhanden. Die Verwal-
tung rät daher, das gemeindliche Einver-
nehmen nicht zu erteilen.
Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird 
nicht erteilt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0
Aufstellung eines Bebauungsplanes in 
Haldenwang für das Grundstück Fl.Nr. 
43
Derzeit mehren sich die Bauvoranfragen 
für das Grundstück Fl.Nr. 43 der Gemar-
kung Haldenwang, Kirchenstraße 8. Eine 
Bebauung des Grundstückes ist derzeit 
unter der Maßgabe des § 34 BauGB 
(Innenbereichsbebauung) zulässig. Dies 
bedeutet, dass Bauvorhaben überwie-
gend über die Geschossigkeit bewertet 
werden.

Die nähere Umgebung ist von Gebäuden 
mit Satteldächern geprägt. Zudem liegt 
der Bereich im Sichtbereich der Pfarrkir-
che und des Haldenwanger Schlosses.
Um hier eine maßvolle Bebauung zu 
gewährleisten, sollte für diesen Bereich 
ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Dadurch hätte der Gemeinderat die 
Möglichkeit, die Bebauung des Grund-
stückes Fl.Nr. 43 über die überbaubare 
Grundstücksfläche, die Geschoßfläche, 
die Geschossigkeit, die Dachform und 
weitere Kriterien festzusetzen. Spekula-
tionsobjekten könnte dadurch ein Einhalt 
geboten werden.
Vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt 
stellte Herr Gemeinderat Dieter Rei-
tenauer einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung auf Zurückstellung des Tages-
ordnungspunktes. Aus seiner Sicht ist 
derzeit die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes verfrüht.
Beschluss:
Dem Antrag zur Geschäftsordnung auf 
Zurückstellung des Tagesordnungspunk-
tes wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 4 : 7
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, für den im 
beiliegenden Lageplan dargestellten 
Geltungsbereich einen Bebauungsplan 
aufzustellen.
Abstimmungsergebnis: 8 : 3
Erlass einer Verändungssperre für das 
Grundstück Fl.Nr. 43, Gemarkung Hal-
denwang
Die Veränderungssperre ist ein unmit-
telbares Instrument der Gemeinde zur 
Sicherung ihrer Bauleitplanung. Sie ver-
folgt den Zweck, die von der Gemeinde 
konkret beabsichtigten bauplanerischen 
Festsetzungen im Zeitraum der Auf-
stellung, Änderung oder Aufhebung 
von Bebauungsplänen in der Weise 
zu sichern, dass während des Aufstel-
lungszeitraumes keine Veränderungen 
erfolgen, die der gemeindlichen Pla-
nung zuwider laufen oder diese zumin-
dest wesentlich erschweren würden. 
Um mögliche Bauvorhaben im Planbe-
reich auf die Festsetzungen im künftigen 
Bebauungsplan abzustimmen schlägt 
die Verwaltung vor, für den Planbereich, 
eine Veränderungssperre nach § 16 Abs. 
1 BauGB zu beschließen.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Halden-
wang beschließt, im Falle eines Bauan-
trags oder einer positiven Beurteilung 
durch das Landratsamt eine Verände-
rungssperre zu erlassen.
Abstimmungsergebnis: 9 : 2
Gewerbegebiet Haldenwang - Bebau-
ungsplan und Erschließungsplanung
Der Gemeinderat der Gemeinde Halden-
wang hat sich im derzeit in Aufstellung 
befindlichen Flächennutzungsplan für 
ein Gewerbegebiet westlich von Hal-
denwang zwischen der alten und neuen 
Staatsstraße St 2025 ausgesprochen.
Sofern die Planung und Umsetzung des 
Gewerbegebiets erfolgen soll, wären 
weitere planerische Schritte zu veran-
lassen. Zunächst sollte eine feldtech-
nische Bestandsvermessung erfolgen, 
um die Erschließungsplanung auf eine 
tragfähige Grundlage zu stellen. Zudem 

sollte eine Baugrunduntersuchung mit 
entsprechenden Bohrungen und Boden-
aufschlüssen in Auftrag gegeben wer-
den. Wie viele Bodenaufschlüsse bzw. 
Bohrungen erforderlich sind, wird der-
zeit vom Ingenieurbüro ermittelt. Neben 
den zu vermutenden Belastungen mit 
geogen vorhandenem Arsen sollte im 
Gutachten zudem eine Aussage zu mög-
lichen Gebäudegründungen und Versi-
ckerungsfähigkeit der Böden enthalten 
sein. Desweiteren ist eine Luftbildaus-
wertung zur Kampfmittelfreiheit erforder-
lich.
Die vorgenannten Leistungen sollen 
nach Auffassung der Verwaltung aus-
geschrieben bzw. hierfür Angebote ein-
geholt werden. Mit der Ausschreibung 
bzw. Angebotseinholung wurde das 
Ingenieurbüro Degen & Partner, Günz-
burg, beauftragt. Anschließend soll die 
Erschließungsplanung vergeben werden. 
Diese ist aber noch nicht Gegenstand 
der heutigen Beratung.
Neben den ingenieurtechnischen Leis-
tungen sind Planungsleistungen für die 
Bebauungsplanung, Grünordnungspla-
nung inklusive der Abschätzung von 
erforderlichen Kompensationsmaßnah-
men, die spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) sowie eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) zu vergeben. 
Hierfür sollten nach Auffassung der 
Verwaltung zwei Angebote eingeholt 
werden. Die Vergabe der Planungsleis-
tungen wird bis zur Leistungsphase 1 
(Vorentwurfsplanung; 60 % der Leistun-
gen) vorgeschlagen. In diesem Zusam-
menhang wird darauf hingewiesen, dass 
allein für die saP ein Zeitraum von unge-
fähr einem Jahr zu veranschlagen ist.
Wie im Gemeinderat besprochen, hat die 
Vorsitzende mit der Verwaltung ein weite-
res Planungsbüro eingeschaltet. Es han-
delt sich dabei um das Büro mks Archi-
tekten – Ingenieure aus Ascha in der 
Nähe von Straubing. Das Büro hat sei-
nen Schwerpunkt in der Stadtplanung. 
Eine Tätigkeit als Erschließungsträger ist 
nicht möglich.
Nach Vorliegen der Grundlagenplanun-
gen aus der Bauleitplanung und der 
Erschließungsplanung soll eine Kosten-
abschätzung gefertigt und ein möglicher 
Verkaufspreis abgeschätzt werden.
Im Anschluss daran ist zu beraten, ob 
und wie das Baugebiet realisiert wird. 
Erst ab diesem Zeitpunkt sollte dann 
über die Möglichkeit der Einbeziehung 
eines Erschließungsträgers diskutiert 
werden.
Der Gemeinderat der Gemeinde Halden-
wang möge nun darüber beraten, ob mit 
der vorgeschlagenen Vorgehensweise 
Einverständnis besteht. Eine Vergabe 
der ingenieurtechnischen Leistungen 
sowie der städtebaulichen Leistungen 
wäre eventuell im Januar bzw. Februar 
2022 möglich.
Herr Gemeinderat Peter Finkel stellt sich 
eine Terminschiene vor, die wie folgt aus-
sehen könnte:
Skizzierter Vorentwurf für die Bauleitpla-
nung (Lage der Erschließungsstraßen) 
bis Ende 03/2022
Baugrundgutachten Mitte 05/2022
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Grobabschätzung Bau- und Erschlie-
ßungskosten sowie Verkaufspreis Ende 
07/2022
Beratung der Ergebnisse ab 08/2022
Herr Gemeinderat Jürgen Söll sieht das 
Gewerbegebiet nach wie vor kritisch. 
Die Vorgehensweise entspräche zudem 
nicht der besprochenen. Zudem wurde 
die Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 
zu spät veröffentlicht, so dass die Ein-
wender nur eine verkürzte Einwendungs-
frist hatten. Die Verwaltung wies darauf 
hin, dass sich die Vorgehensweise des-
halb ändern musste, da das Gespräch 
mit der Fa. mks ergab, dass diese keine 
Erschließungsträgerfunktion ausüben 
wird sondern ausschließlich städte-
bauliche Planungsleistungen für einen 
angebotsbezogenen Bebauungsplan 
anbietet. Im Übrigen wurde darauf hinge-
wiesen, dass das Mitteilungsblatt nur in 
einem 14-täglichen Rhythmus erscheint 
und zudem öffentliche Bekanntmachun-
gen an den Amtstafeln erfolgen. Die 
gesamte Flächennutzungsplanung mit 
allen Fachbeiträgen ist zudem im Inter-
net abrufbar.
Die Vorsitzende und die Verwaltung 
wiesen darauf hin, dass sich die vorge-
nannte Zeitschiene durch verschiedene 
Faktoren, wie z.B. Witterung, Verfügbar-
keit der Ingenieurbüros für die entspre-
chenden Gutachten, Ergebnisauswer-
tungen, etc., verändern kann.
Beschluss:
Das Ingenieurbüro Degen & Partner, 
Günzburg, wird mit der Angebotseinho-
lung bzw. Ausschreibung für die feld-
technischen Vermessungsarbeiten, der 
vertieften Baugrunduntersuchungen 
sowie der Luftbildauswertung auf Stun-
denbasis beauftragt. Die Verwaltung 
wird beauftragt, für die städtebaulichen 
Leistungen inklusive der Nebenleistun-
gen (GOP, UVP, saP) jeweils ein Angebot 
der Planungsbüros Kling Consult und 
mks unter Vorgabe der im Sachvortrag 
dargestellten Zeitschiene einzuholen.
Abstimmungsergebnis: 10 : 1
Beteiligung an der Bauleitplanung der 
Gemeinde Dürrlauingen
Die Gemeinde Dürrlauingen legt der 
Gemeinde Haldenwang gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Weiherweg II“ im OT Möns-
tetten vor. Die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes dient der Beschaffung von 
Bauland für Wohnbebauung. Belange 
der Gemeinde Haldenwang werden 
durch das Planvorhaben der Gemeinde 
Dürrlauingen nicht berührt.
Beschluss:
Der Gemeinderat erhebt gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Weiher-
weg II“ im OT Mönstetten der Gemeinde 
Dürrlauingen keine Einwendungen.
Sofern die Planung weiterhin mit den jet-
zigen Festsetzungen verfolgt wird, wird 
die Verwaltung beauftragt, eine gleich-
lautende Stellungnahme abzugeben.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0
Geplante Errichtung einer Gas-
hochdruckleitung Wertingen - Kötz 
(Gastransportleitung „AUGUSTA“); 
Hier: Raumordnungsverfahren
Die Fa. bayernetzs GmbH plant den Bau 
einer Gashochdruckleitung von Wertin-

gen (Landkreis Dillingen a.d. Donau) 
nach Kötz (Landkreis Günzburg). Die 
geplante Gashochdruckleitung führt 
auf einer Länge von ca. 40.5 km durch 
den Regierungsbezirk Schwaben. Die 
Leitung beginnt in der Nähe des Kno-
tenpunktes Wertingen und verläuft in 
südwestlicher Richtung durch die Land-
kreise Dillingen a.d. Donau und Günz-
burg bis zum Knotenpunkt Kötz. Die 
Trasse verläuft auch durch Gebiete der 
Gemeinde Haldenwang.
Die Gemeinde Haldenwang wird daher 
als Träger öffentlicher Belange am Ver-
fahren beteiligt.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwen-
dungen gegen die geplante Trasse der 
Gashochdruckleitung von Wertingen 
nach Kötz. Der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan sowie der in Aufstellung 
befindliche Flächennutzungsplan ist zu 
beachten.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Erlass einer Verkehrsbeschränkung in 
der Sandbergstraße in Konzenberg
In der letzten Gemeinderatssitzung 
wurde aus den Reihen des Gemeindera-
tes der Antrag gestellt, in der Sandberg-
straße in Konzenberg vor der Kinder-
tagesstätte die Geschwindigkeit auf 30 
km/h zu begrenzen.
In der Brunnenstraße, die auch die Wei-
terführung der Sandbergstraße darstellt, 
wurde die Geschwindigkeit vor einiger 
Zeit bereits auf 20 km/h beschränkt. Es 
wäre daher aus Sicht der Verwaltung 
sinnvoll, beide Straßen auf die gleiche 
Kilometerzahl zu beschränken.
Beschluss:
In der Sandbergstraße in Konzenberg 
wird eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 20 km/h angeordnet.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Anordnung eines absoluten Haltever-
bots beim Feuerwehrgemeinschafts-
haus Konzenberg
Bei Veranstaltungen im Sportheim Kon-
zenberg wird auch der Bereich um das 
Feuerwehrgemeinschaftshaus Konzen-
berg von Fahrzeugen zugeparkt. Bei 
einem Feuerwehreinsatz müssen die Ein-
satzkräfte längere Wege für einen eige-
nen Parkplatz in Kauf nehmen, was die 
Einsatzzeit unnötig in die Länge zieht. 
Auch die Ausfahrt mit den großen Feu-
erwehrfahrzeugen wird durch die par-
kenden Fahrzeuge erheblich erschwert. 
Die Gemeinschaftswehr beantragt daher 
ein absolutes Parkverbot rund um das 
Feuerwehrhaus sowie die Ausweisung 
von Parkplätzen, die nur von Einsatzkräf-
ten während des Feuerwehreinsatzes 
benutzt werden dürfen.
Aus Sicht der Verwaltung wird das abso-
lute Halteverbot entlang der Zufahrts-
straße gegenüber dem Feuerwehrhaus 
befürwortet, um die Ausfahrt der Feuer-
wehrfahrzeuge nicht zu behindern.
Beschluss:
Der Gemeinderat möge entscheiden, auf 
welchen Flächen rund um das Feuerwehr-
haus ein absolutes Parkverbot (Verkehrs-
zeichen 283-10 / 283-20) angeordnet wird.

Die Verwaltung wird beauftragt, die 
hierzu notwendigen Schritte zu veranlas-
sen und die notwendige Beschilderung 
anbringen zu lassen.
Abstimmungsergebnis: 5 : 6
Vergabe eines Straßennamens für die 
Erschließungsanlagen im Baugebiet 
„Am Friedhof“, Konzenberg
Der Gemeinderat Haldenwang hat in sei-
ner Sitzung vom 10.11.2021 beschlos-
sen, der Stichstraße die Bezeichnung 
„Holzingerstraße“ - sofern Herr Altbür-
germeister Georg Holzinger zustimmt 
– zu vergeben; ansonsten die Bezeich-
nung „Hofäcker“.
Herr Altbürgermeister Holzinger hat die 
Bezeichnung dankend abgelehnt, so 
dass eigentlich die Straße in „Hofäcker“ 
benannt wird.
Die Vorsitzende bringt die Straßennamen-
vergabe nochmals zur Diskussion, da es 
möglicherweise zu Verwechslungen mit 
der unmittelbar westlich gelegenen Straße 
„Hofweg“ kommen kann und der Ret-
tungsdienst damit Schwierigkeiten haben 
könnte. Es soll daher nochmals beraten 
werden, ob ein anderer Name vergeben 
oder der beschlossene behalten wird.
Beschluss:
Die Stichstraße erhält die Bezeichnung 
„Hofäcker“.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0
Stadt Burgau Bike & Ride  
Baumaßnahme am Bahnhof;
hier: Kostenbeteiligung der Gemeinde 
Röfingen und Haldenwang
Die Stadt Burgau beabsichtigt die Anla-
gen der Fahrradstellplätze am Bahnhof 
zu erneuern. Der Bauausschuss der 
Stadt hat bereits über die Anlage von 
Fahrradstellplätzen am Bahnhof bera-
ten. Ein Beschluss wurde noch nicht 
gefasst. Die Realisierung eines neuen 
Fahrradunterstellplatzes östlich der 
Bahnlinie soll von einer Mitfinanzierung 
der Gemeinden Röfingen und Halden-
wang abhängig gemacht werden. Die 
reine Anschaffung von 24 überdachten 
Fahrradstellplätzen würde ca. 26.000,- € 
brutto kosten. Weitere Kosten verursacht 
die Fundamentierung und der Abbau der 
alten Anlage. Außerdem ist der Platz und 
die Treppe zur Unterführung in einem 
schlechten Zustand, so dass hierfür 
ebenfalls Kosten anfallen dürften. Im 
Rahmen der Bike & Ride Offensive wer-
den bis zu 70 % der zuwendungsfähigen 
Investitions- und Installationsausgaben 
vom Bund übernommen. Auf Vorschlag 
der Stadt Burgau wäre auf Röfinger Seite 
nicht nur eine Sammelschließanlage son-
dern auch überdachte Fahrradständer 
zweckmäßig. Der hierfür verbleibende 
Eigenanteil für Fahrradständer und Sam-
melschließanlage der Gemeinde Röfin-
gen und Haldenwang wäre 34.260,00 €.
Es handelt sich um eine grobe Kos-
tenschätzung; ob alle Kosten zuwen-
dungsfähig sind, ergibt sich erst bei 
der Zuschussbewilligung; d.h. der 
Eigenanteil kann sich erfahrungsge-
mäß auch noch erhöhen.
Beschluss:
Die Gemeinde Röfingen beteiligt sich 
mit einem Eigenanteil von 50 % an den 
bezuschussten Kosten zur Sanierung 
der Fahrradstellplätze auf der Ostseite 
des Bahnhofes. 
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Es sollen Fahrradstellplätze hergestellt 
und eine Sammelschließanlage instal-
liert werden. Die Beschaffungen und die 
Baumaßnahmen werden von der Stadt 
Burgau ausgeführt.
Die Anlagen einschließlich Schließanlagen 
werden von der Stadt Burgau verwaltet.
Abstimmungsergebnis: 2 : 9

Geplantes Gewerbegebiet 
Haldenwang
Internetauftritt
Einige Firmen, die sich für das Gewerbe-
gebiet Haldenwang interessieren, haben 
eine eigene Homepage aufgebaut, auf 
der sie ihre Firma in Kurzform präsentie-
ren. Den Internetauftritt finden Sie unter: 
www.gewerbegebiet-haldenwang.de. 
Die Gemeinde Haldenwang weist darauf 
hin, dass es sich um eine private Inter-
netpräsenz handelt.
Für deren Inhalte sowie die interne und 
äußere Organisation ist die Gemeinde 
nicht verantwortlich.

Rattenbekämpfung
in den Ortsteilen Haldenwang, Hafen-
hofen, Konzenberg, Eichenhofen am:
Dienstag, 25. Januar 2022
Melden Sie sich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Haldenwang
Frau Schmid, 08222 9676-11 / 
schmid@vgem-hw.de
Bauamt, 08222 9676-38 bzw. -39 / 
bauamt@vgem-hw.de

Schützenverein „Frohsinn“ 
Konzenberg e.V.
Der Schützenverein „Frohsinn“ 
Konzenberg sagt
Herzlichen Dank!
Die Vorstandschaft bedankt sich sehr 
herzlich bei allen Gästen, Freunden, 
Gönnern und Helfern - für Ihre Treue und 

tatkräftige Unterstützung im Jahr 2021 - 
und freut sich darauf, Sie im neuen Jahr 
wieder begrüßen zu dürfen!
Wir wünschen Ihnen ein gutes neues 
Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!
Die Vorstandschaft

Termin-Absage
Das geplante Preis- und Königsschie-
ßen, vom 07.01.2022 und 11.01.2022, 
wird wegen der immer noch andauern-
den Corona-Pandemie, ohne neue Ter-
minierung abgesagt.
Die Vorstandschaft

Nachruf
Die Gemeinde Haldenwang erhielt die traurige Nachricht, dass unser ehema-
liger dritter Kommandant der Gemeinschaftsfeuerwehr Hafenhofen, Eichen-
hofen, Konzenberg,

Herr Christian Baumeister

verstorben ist. Herr Baumeister war ab 2002 stellvertretender Kommandant der 
Feuerwehr Eichenhofen. Dieses Amt begleitete er über 16 Jahre.

Im Jahr 2018 wurde ihm das Ehrenzeichen für 25 Jahre im aktiven Dienst der 
Feuerwehr verliehen.

Seit diesem Jahr war er auch erster Kommandant der Feuerwehr Eichenhofen.

2021 wurde Christian als dritter Kommandant der Gemeinschaftsfeuerwehr 
Hafenhofen, Eichenhofen, Konzenberg ernannt.

Christian Baumeister hat in dieser Funktion die Zeichen der Zeit erkannt und 
konstruktiv mit den Kameraden der Gemeinschaftsfeuerwehr den Weg hierzu 
geebnet.

Seine stets freundliche, kameradschaftliche und kompetente Art wurde bei 
allen geschätzt und hat zum Erfolg beigetragen.

Hierfür gebührt Christian unser aller herzlichster Dank.

Den Hinterbliebenen gilt unsere tief empfundene Anteilnahme.

In Dankbarkeit und ehrendem Gedenken

Gemeinde Haldenwang
Doris Egger

Erste Bürgermeisterin

Zukunft für Kinder !

worldvision.de

Landensberg
Gemeinde

Gemeinde Landensberg, Rathaus: Kirchweg 2, 89361 Landensberg
Erster Bürgermeister Johannes Böse
Mobil: 0174 2449587, E-Mail: gemeinde@landensberg.de • Internet: www.landensberg.de
Amtsstunden: Di.: 18:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 3666 • Fax: 08222 413488

Amtsstunde nur nach  
Terminvereinbarung
Die Amtsstunde des Ersten Bürger-
meisters findet am Dienstag von 18:00 
– 19:00 Uhr aufgrund der angespann-

ten Corona-Situation bis auf weiteres nur 
noch nach Terminvereinbarung statt.
Termine können Sie telefonisch unter 
der 0174 2449587 oder per Mail an 
gemeinde@landensberg.de ausmachen.
In dringenden Fällen erreichen Sie 
mich telefonisch unter der 0174 
2449587.
Ich danke für Ihr Verständnis
Johannes Böse
Erster Bürgermeister

Seminar
zur Entwicklung eines Bürgerhauses 
bei der Schule für Land- und 
Dorfentwicklung in Thierhaupten
Wie in der Sitzung vom 14.07.2021 
beschlossen, hat die Gemeinde Lan-
densberg die Terminbestätigung für ein 
2-Tages-Seminar mit Übernachtung bei 
der Schule für Land- und Dorfentwick-
lung in Thierhaupten für
Freitag, den 04. März 2022  
bis Samstag, den 05. März 2022
bekommen.
Ziel dieses Seminars ist:
- den räumlichen Bedarf der Gemeinde 
und örtlichen Vereine und Gruppen zu 
erarbeiten
- die Frage des Standorts zu klären
Eingeladen sind hierzu vorerst 1 – 2 Ver-
treter der örtlichen Vereine und Gruppen.
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Die Vereine und Gruppen werden ange-
halten, sich im Vorfeld intern Gedan-
ken zu machen, was aus ihrer Sicht an 
Räumlichkeiten benötigt wird und wel-
cher Bedarf angemeldet werden möchte.
Die Anmeldung erfolgt beim Ersten Bür-
germeister Johannes Böse per Mail an 
gemeinde@landensberg.de
Anmeldefrist für Vereine und Gruppen ist 
der 16. Januar 2022.
Wenn nach Anmeldung noch Plätze frei 
sind können gerne engagierte Bürgerinnen 
und Bürger diesem Seminar beiwohnen.
Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie 
sich beim Ersten Bürgermeister Johan-
nes Böse per Mail an gemeinde@lan-
densberg.de oder telefonisch unter der 
0174 2449587 melden.
Über eine engagierte Teilnahme würde 
ich mich sehr freuen.
Johannes Böse

Erster Bürgermeister

Holzverkauf
Die Gemeinde Landensberg hat Brenn-
holz zu verkaufen. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei Herr Martin Schmid 
unter der Telefonnummer 08222/1777.

Rattenbekämpfung
in den Ortsteilen Landensberg und 
Glöttweng am:
Dienstag, 25. Januar 2022
Melden Sie sich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Haldenwang
Frau Schmid, 08222 9676-11 / 
schmid@vgem-hw.de
Bauamt, 08222 9676-38 bzw. -39 / 
bauamt@vgem-hw.de

Spielvereinigung  
Glöttweng-Landensberg e.V.
Absage aller Sportübungsstunden
Wegen der anhaltenden Corona-Pande-
mie mit der 2G Plus-Regelung und den 
Hygieneschutzmaßnahmen, müssen 
wir zunächst bis 31. Januar 2022 alle 
Übungsstunden unserer Sportgrup-
pen und alle Kurse absagen. 
Sollte sich etwas ändern, werden sie 
von den Übungsleitern oder Abtei-
lungsleitern oder über unsere Web-
Seite informiert.
Wir bitten um Verständnis, bleibt gesund.

Veranstaltungen 2022
Wir planen im Jahr 2022 folgende Veranstaltungen:

So, 27. März,  
9:30 Uhr

Jahreshauptversammlung mit Ehrun-
gen und Weißwurstfrühstück

Vereinsheim Landensberg

Mi, 27. April,
19:30 Uhr

Werbeveranstaltung mit Fa. Rondo
Ca. 15 Paare werden benötigt.

Vereinsheim Landensberg

So, 31. Juli,
ab 9 Uhr

Sommerfest mit 8. Oldtimertreffen
Oldtimerausstellung, Festgottesdienst,
Kinderprogramm, Sportprogramm

Sportplatz Landensberg

Evt. 20.08.22 Open-Air-Kino Sportplatz Landensberg
Sa, 10. Dezember,
18:30 Uhr

Waldweihnachtsfeier Sportplatz Landensberg

Fr, 31. Dezember,
14 Uhr

Silvesterlauf mit Jahresausklang Sportplatz Landensberg

Weitere Veranstaltungen werden kurzfristig festgelegt.

Blaue Vereinstonne
Wir danken allen Einwohner aus Lan-
densberg, Glöttweng, Winterbach und 
Rechbergreuthen recht herzlich, die für 
unseren Verein mit einer „Blaue Verein-
stonne“ ihr Papier und Ihre Kartonagen 
sammeln. 
Obwohl der Altpapierpreis sehr schlecht 
ist und wir nur noch eine geringe Ent-
schädigung erhalten, freuen wir uns auf 
Ihr Interesse an der Bestellung einer 
blauen Tonne, falls sie noch keine 
haben.

Auf unserer Webseite finden Sie ein 
Bestellformular, das sie per mail an;
blaue-tonne@sportverein-gloettweng-
landensberg.de senden können.
Besitzerwechsel Tonne:
Bitte benachrichtigen Sie uns bei Besit-
zerwechsel und Übergabe der blauen 
Tonne. Wir müssen den aktuellen Besit-
zer der Fa. CSG Gröger mitteilen. Unser 
Ansprechpartner, Geiger Clemens, An 
der Halde 4, Landensberg oder über die 
o.g. Mailadresse. Vielen Dank.
Aktuelle Informationen auf unserer 
Webseite: www.sportverein-gloett-
weng-landensberg.de

Jagdgenossenschaft  
Landensberg/Glöttweng
„Jagdessen zum Abholen“
am Samstag, 22. Januar 2022
Leider musste die Jagdversammlung 
der Jagdgenossenschaft Landensberg/
Glöttweng wegen „Corona“ abgesagt 
werden. 
Die beiden Jagdpächter Martin und Her-
bert Schmid wollen trotzdem ihren ver-
traglichen Verpflichtungen für das Jahr 
2021 nachkommen. In Zusammenarbeit 
mit den Wirtsleuten Georg und Irmgard 
Fink, bieten sie ein „Jagdessen zum 
Abholen“ an.
Am Samstag, den 22. Januar 2022 kön-
nen alle berechtigten Jagdgenossen 
für zwei Personen im Gasthaus Adler 
zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ein 
Rehessen mit Spätzle und Blaukraut 
abholen. 
Es wird eine Liste aufliegen, in der man 
sich mit Unterschrift eintragen kann, um 
die Abholung zu bestätigen.
Wichtig! Eine Anmeldung bis Sams-
tag, den 15. Januar 2022 beim Gast-
haus Adler (Tel. 1303) ist zwingend 
erforderlich.
Es geht hier um die Reihenfolge der 
Essensabholung nach Uhrzeit. Um mög-
lichst Verpackungsabfall zu vermeiden, 
können auch Gefäße mitgebracht wer-
den. Die Jagdpächter rechnen mit einer 
zahlreichen Abholung. 
Nur wer sich bis zum 15. Januar 2022 
anmeldet, wird berücksichtigt. Eine spä-
tere Anmeldung ist nicht mehr möglich, 
da der Wirt planen muss.
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Röfingen
Gemeinde

Gemeinde Röfingen, Rathaus: Augsburger Str. 60, 89365 Röfingen
Erster Bürgermeister Johann Brendle
E-Mail: gemeinde@roefingen.de • Internet: www.roefingen.de 
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 2783 • Fax: 08222 9668343

Räum- und Streupflicht
Bitte denken Sie daran, bei Schneefall 
und Glätte die Gehwege und Gehbah-
nen entlang Ihrer Grundstücksgrenze 
regelmäßig in angemessenen Zeitab-
ständen zu räumen und zu streuen.
Um einen reibungslosen Winterdienst zu 
ermöglichen, muss den Räumfahrzeugen 
eine freie Zufahrt zu den entsprechen-
den Straßen, Wegen und Plätzen möglich 
sein. Parken Sie deshalb nicht auf der 
Straße, damit Räum- und Streufahrzeuge 
ungehindert durchkommen, rangieren 
und räumen können. Auch die Wende-
platten müssen freigehalten werden!
Durch Schneedruck hängen oft Zweige 
in den Gehweg oder in den Straßenbe-
reich. Bitte prüfen Sie die öffentlichen 
Wege und Straßen entlang Ihrer Grund-
stücksgrenze regelmäßig und schneiden 
Sie Sträucher und Bäume entsprechend 
zurück.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr

Hans Brendle

Erster Bürgermeister

Freiwillige Feuerwehr  
Röfingen
Wettbewerb
Die Jugendfeuerwehren Röfingen und 
Roßhaupten haben gemeinsam an einem 
Wettbewerb für Jugendfeuerwehren 
teilgenommen. Die Präsentation wurde 
von Karina Bayr geschrieben und ein-
gereicht. In der Präsentation hat sie die 
Leiter der Jugendfeuerwehren vorgestellt 
und einen Überblick über die Tätigkeiten 
der Jugendfeuerwehren gegeben, die 
seit 2018 zusammengelegt sind.
Karina Bayr hat einen Rückblick von 
2019-2021 zusammengefasst.
2019:
• Jährlicher Besuch vom Kindergarten 

und Grundschule Röfingen bei der 
Feuerwehr

• Kanalreinigung
• Ausflug zur Alpseebergwelt in Im-

menstadt zum Wandern und Klet-
tern (um den Zusammenhalt und die 
Teamfähigkeit zu stärken)

• Fahrradtour zu Silbersee
• Aktivengrillfest
• Hydranten spülen (um den Umgang 

mit der Ausrüstung zu lernen)
• Kreisjugendfeuerwehrtag in Krum-

bach (mit Übungen und einem Wis-
senstest)

• Abseilübung für alle ab 16 Jahren
• Modulare Truppausbildung Teil 1 (6 

Tägige Ausbildung mit Referenten 
und Vorführungen)

• Fettexplosion
• Martinsumzug (Straßensperrung und 

Brandwache)
• Rodelausflug nach Immenstadt

2020:
• Übungen (UVV, Erste Hilfe, Knoten...)
• Faschingsumzüge Landensberg und 

Haldenwang (Straßen absperren, 
Parkplatzeinweisung)

• Schlittenfahrt mit dem Röfinger Kom-
mandanten

• Modulare Truppausbildung Teil 2
• Kanalreinigung
• Hydranten spülen
• Seeübung  

(Saugleiter, Wasserwerfer)
• Andreas Bachmayers letzte Übung 

als Jugendleiter ging über eine He-
likopterlandung (wegen Corona über 
Zoom)

2021:
• Jugendleiterwechsel in Röfingen 

(Andreas Bachmayer und Stefan Kö-
nig traten zurück, neue Jugendleiter 
wurden Karina Bayr, Carolin Egger 
und Sebastian Stanger)

• Jugendleiterlehrgang in Thannhausen
• Kanalreinigung
• Grundschultag
• Hydranten spülen
• Wissenstest in Burtenbach
• Jugend T-Shirts
• Jugendaktionstag in Roßhaupten für 

12 – 16 Jährige

Karina Bayr gab in der Präsentation auch 
einen Ausblick, was für die nächsten 
Jahre noch an Ausflügen geplant sind. 
Einen genaueren Einblick mit Bildern 
über die einzelnen Tätigkeiten sind auf 
der Homepage der Feuerwehr Röfingen 
zu sehen (www.feuerwehr-roefingen.de).
Das Ergebnis bei dem Wettbewerb für 
Jugendfeuerwehren viel für uns positiv 
aus. Für den Inspektionsbereich Burgau 
nahmen 4 Wehren teil. 

1. Platz machte Kemnat-Burtenbach-
Münsterhausen und Hagenried, der 2. 
Platz ging an Freihalden und Röfingen-
Roßhaupten belegte den 3. Platz, der mit 
500 € honoriert war.
Für die Mühe, die sich die Jugendleiter 
gemacht haben, möchte sich der Kom-
mandnt Helmut Motzer und der Vorstand 
Philipp Fluhr ganz herzlich bedanken.

Rattenbekämpfung
in den Ortsteilen Röfingen und  
Roßhaupten am:
Dienstag, 25. Januar 2022
Melden Sie sich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Haldenwang
Frau Schmid, 08222 9676-11 / 
schmid@vgem-hw.de
Bauamt, 08222 9676-38 bzw. -39 / 
bauamt@vgem-hw.de

Kindertagesstätte  
Schwalbennest
Vorweihnachtszeit in der 
Kinderkrippe Roßhaupten
Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Täglich treffen sich auch schon die 
Kleinsten des Kindergartens Roßhaup-
ten zum Morgenkreis. Lichterzauber, 
Adventskranz, Adventskalender …. 
umrahmt mit Weihnachtsliedern dürfen 
die Krippenkinder des Hauses die Vor-
weihnachtszeit erfahren. 
Mit großem Staunen und mit voller Erwar-
tung lauschen die Kinder den Klängen 
der Weihnachtsmusik. Jeden Tag aufs 
„Neue“ können die „Kleinen“ das Warten 
auf den Adventskalender kaum erwarten. 
Gefüllt ist der „Rudolf“ (Adventstütchen) 
mit selbstgebackenen Plätzchen, die 
das Personal der Krippe liebevoll mit den 
Kindern gebacken hat.

 Foto: Kindertagesstätte Schwalbennest
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Winterbach
Gemeinde

Gemeinde Winterbach, Rathaus: Hauptstr. 34, 89368 Winterbach
Erster Bürgermeister Reinhard Schieferle
E-Mail: gemeinde@winterbach.bayern • Internet: www.winterbach.bayern
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 09075 59238-35

Bauen, Sanieren und  
Energieberatung
Hinweis:
Informationen zum Thema Bauen, Sanie-
ren und Energieberatung erhalten Sie 
beim Landkreis Günzburg
unter www.landkreis-guenzburg.de  
Rubrik Klimaschutz und Energie.

Solarkataster
Das Solarkataster des Landkreises 
Günzburg bietet jedem Bürger die Mög-
lichkeit eine Rentabilitätsberechnung für 
sein eigenes Dach vorzunehmen.
Zum Solarkataster gelangen Sie unter:
https://www.solare-stadt.de/landkreis-
guenzburg/

Informationen aus der  
Sitzung des Gemeinderates 
Winterbach vom 16.12.2021
Bauantrag zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 235/17, Gemarkung 
Rechbergreuthen
Beantragt wird der Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 235/17 der Gemar-
kung Rechbergreuthen. Das Grundstück 
liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Westliche Lehen II“ in 
Rechbergreuthen.
Das Bauvorhaben entspricht den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes 
„Westliche Lehen II“ und ist nach Art. 64 
BayBO vom Genehmigungsverfahren 
freizustellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat verlässt den Tagesord-
nungspunkt ohne Abstimmung

Bauantrag zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit 3 Stellplätzen auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 235/18 der Gemar-
kung Rechbergreuthen
Beantragt wird die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit 3 Stellplätzen 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 235/18 der 
Gemarkung Rechbergreuthen. Das 
Grundstück liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Westliche Lehen II“.

Das Bauvorhaben entspricht bei der 
Dachneigung nicht den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Westliche Lehen 
II“. Das Einfamilienhaus soll teilweise 
ein Walmdach und teilweise ein Sattel-
dach erhalten. Das Walmdach entspricht 
den Festsetzungen, das Satteldach hat 
jedoch nur eine Dachneigung von 30° 
Grad. Im Bebauungsplan ist bei Sattel-
dächern mindestens eine Dachneigung 
von 35° Grad vorgeschrieben. Die Bau-
herren beantragen daher die Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen das geplante Einfamilienhaus 
und erteilt das gemeindliche Einverneh-
men zu den notwendigen Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Westliche Lehen II“.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Bauantrag zum Neubau eines Ein-
familienhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 264/5 der Gemar-
kung Winterbach
Beantragt wird der Neubau eines Ein-
familienhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 264/5 der Gemarkung 
Winterbach. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„An der Halde“. Das Baugesuch weicht 
bezüglich der Kniestockhöhe vom gel-
tenden Bebauungsplan ab. Das Wohn-
haus soll mit einem Kniestock mit 81 
cm Höhe errichtet werden, anstatt, wie 
im Bebauungsplan gefordert, mit max. 
75 cm Kniestockhöhe. Das Wohnhaus 
bleibt trotz des 6 cm höheren Kniesto-
ckes in der Gesamthöhe niedriger als die 
umliegende Bebauung. Die Verwaltung 
schlägt daher vor, das gemeindliche Ein-
vernehmen zu erteilen.
Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorha-
ben das gemeindliche Einvernehmen 
und die notwendigen Befreiungen von 
den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes „An der Halde“.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Beteiligung an der Bauleitplanung der 
Gemeinde Dürrlauingen
Die Gemeinde Dürrlauingen legt der 
Gemeinde Winterbach gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Weiherweg II“ im OT Mönstetten 
vor. Die Aufstellung des Bebauungs-
planes dient der Beschaffung von Bau-
land für Wohnbebauung. Belange der 
Gemeinde Winterbach werden durch 

das Planvorhaben der Gemeinde Dürr-
lauingen nicht berührt.
Beschluss:
Der Gemeinderat erhebt gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Weiher-
weg II“ im OT Mönstetten der Gemeinde 
Dürrlauingen keine Einwendungen.
Sofern die Planung weiterhin mit den jet-
zigen Festsetzungen verfolgt wird, wird 
die Verwaltung beauftragt, eine gleich-
lautende Stellungnahme abzugeben.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Beteiligung der Gemeinde Winterbach 
an der Bauleitplanung der Gemeinde 
Holzheim; hier: Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Heckenweg“
Die Gemeinde Holzheim beabsichtigt, 
den Bebauungsplan „Heckenweg“ auf-
zustellen und den Flächennutzungsplan 
zu berichtigen. Die Gemeinde Winter-
bach wird am Verfahren „Träger öffentli-
cher Belange“ gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt. Die Fläche zur Wohnbebauung 
liegt im Nordosten des Ortsteiles Eppis-
burg. Belange der Gemeinde Winter-
bach werden durch die Bauleitplanung 
der Gemeinde Holzheim nicht beein-
trächtigt.
Beschluss:
Nach Einsicht in die Planunterlagen 
beschließt der Gemeinderat, keine 
Bedenken gegen den Bebauungsplan 
„Heckenweg“ der Gemeinde Holzheim 
zu erheben. Sofern die Planung wei-
terhin mit den jetzigen Festsetzungen 
verfolgt wird, wird die Verwaltung beauf-
tragt, eine gleichlautende Stellungnahme 
abzugeben.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Geplante Errichtung einer Gas-
hochdruckleitung Wertingen - Kötz 
(Gastransportleitung „AUGUSTA“);

hier: Raumordnungsverfahren
Die Fa. bayernets GmbH plant den Bau 
einer Gashochdruckleitung von Wertin-
gen (Landkreis Dillingen a.d. Donau) 
nach Kötz (Landkreis Günzburg). Die 
geplante Gashochdruckleitung führt 
auf einer Länge von ca. 40,5 km durch 
den Regierungsbezirk Schwaben. Die 
Leitung beginnt in der Nähe des Kno-
tenpunktes Wertingen und verläuft in 
südwestlicher Richtung durch die Land-
kreise Dillingen a.d. Donau und Günz-
burg bis zum Knotenpunkt Kötz. Die 
Trasse verläuft auch durch Gebiete der 
Gemeinde Winterbach.
Die Gemeinde Winterbach wird daher als 
Träger öffentlicher Belange am Verfahren 
beteiligt.
Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen die geplante Trasse der Gas-
hochdruckleitung von Wertingen nach 
Kötz und bittet das Wasserwirtschaft-
samt in Verbindung mit der Fa. bay-
ernnets zu prüfen, inwiefern Hochwas-
serschutzmaßnahmen im Bereich des 
Flosserlohbaches seitlich der Kreisstraße 
„GZ 11“, Richtung Mönstetten, bewerk-
stelligt werden können.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0
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Bewerbung für das „Spielmobil“  
des Landkreises Günzburg
Der Landkreis Günzburg stellt auch im 
Jahr 2022 wieder das Spielmobil zur 
Verfügung. Die Gemeinden können sich 
hierfür bewerben.
Beschluss:
Die Gemeinde Winterbach bewirbt sich 
aufgrund der eigenen Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten im Gemeindebereich 
nicht um das Spielmobil im Jahr 2022.
Abstimmungsergebnis: 8 : 0

Verschiedenes, Anträge und Anfragen

Schlüsselzuweisung 2022
Herr Bürgermeister Schieferle unterrich-
tete den Gemeinderat, dass die Schlüs-
selzuweisung für die Gemeinde Winter-
bach im Jahr 2022 321.416,-- € betragen 
wird.

Jahresabschluss 2021
Zum Ende des scheidenden Jahres und 
im Hinblick auf die näherkommende 
Weihnachtszeit ergriff Herr Bürgermeis-
ter Schieferle das Wort um seinen Dank 
gegenüber den Gemeinderäten und den 
Bediensteten der Kommune für die gute 
Zusammenarbeit und das Erarbeiten von 
Lösungsmöglichkeiten zum Ausdruck zu 
bringen.

Eine weitere Würdigung sprach er 
gegenüber dem Vertreter der „Günz-
burger Zeitung“, Herrn Kahler, für die 
Berichterstattung während des vergan-
genen Jahres aus.
Als Anerkennung überreichte er den 
Gemeinderäten ein kleines Präsent.

Rattenbekämpfung
in den Ortsteilen Winterbach, Wald-
kirch und Rechbergreuthen am:
Dienstag, 25. Januar 2022
Melden Sie sich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Haldenwang
Frau Schmid, 08222 9676-11 / 
schmid@vgem-hw.de
Bauamt, 08222 9676-38 bzw. -39 / 
bauamt@vgem-hw.de

Krabbelgruppe Waldkirch
Liebe Waldkircher,
wir, die Eltern der Krabbelgruppe in 
Waldkirch, möchten uns ganz herzlich 
bei den Anwohnern und auch bei einigen 

ansässigen Unternehmen für die vielen 
freiwilligen Geldspenden bedanken. 
Durch die Spendensammlung konn-
ten wir knapp 300,00€ zusammentra-
gen. Von diesem Geld war es uns mög-
lich, zwei große schöne Krabbelmatten 
zu kaufen, die nun regelmäßig einmal 
wöchentlich zum Einsatz kommen. 
Die Matten, sowie eine große Spielzeug-
Spende können zukünftig auch für wei-
tere Gruppenangebote mit Kindern im 
Alter von ca. 0-3 Jahre genutzt werden. 
Ein letzter Dank gilt auch der Kirchenver-
waltung für die Nutzung der Räumlich-
keiten.
Wir wünschen ein frohes neues Jahr!
Krabbelgruppe Waldkirch

 Foto: Krabbelgruppe Waldkirch

Blutspende
Mittwoch, 19.01.2022, 16:00 - 20:30 Uhr
Forum am Hofgarten, Jahnstr. 2, 89312 
GÜNZBURG
Bitte Termin reservieren:  
www.blutspendedienst.com/guenzburg

Mittwoch, 26.01.2022, 17:00 - 21:00 Uhr
Albertus-Magnus-Haus, Kirchplatz 8, 
89331 BURGAU
Bitte Termin reservieren: 
www.blutspendedienst.com/burgau
Alle Blutspendetermine im Landkreis 
Günzburg können ab sofort von Blut-
spendern per Terminreservierung 
gebucht werden. Die Reservierungen 
erfolgen im Viertelstunden Takt und die-
nen dazu längere Wartezeiten zu mini-
mieren, dessen Erfolg sich schon bei 
vergangenen Terminen gezeigt hat.

Ablauf:
1. Die Internetseite blutspendedienst.

com/guenzburg aufrufen (der Ort 
ändert sich immer für das jeweilige 
Terminlokal)

2. Falls vorhanden mit Spendernum-
mer anmelden

3. Einen verfügbaren Termin wählen
4. Auf die Bestätigung per E-Mail 

warten

Für Blutspender ohne einen Internetzu-
gang können Termine über die kosten-
freie Blutspenderhotline 0800 11 949 11 
reserviert werden.

Regionalmarketing  
Günzburg GbR –  
Wirtschaft und Tourismus
Radeln und ins passende, 
klassifizierte Bettchen schlüpfen – 
8 Betriebe im Landkreis Günzburg 
haben aktuell eine bett+bike-
Klassifizierung
Regionalmarketing bietet neben DTV-
Klassifizierung auch die bett+bike-
Klassifizierung des ADFC an und ist 
im bayerisch-schwäbischen Vergleich 
gut aufgestellt
Wer gern radelt bzw. Radurlaub macht 
– und dies sind dank der zertifizierten 
und attraktiven Radwege in unserer 
Region immer mehr Gäste – bucht auch 
gern eine radlerfreundliche Unterkunft 
bzw. legt auf fahrradfreundlichen Ser-
vice wert. Hotels, Pensionen, Gasthöfe, 
Gästehäuser, Campingplätze, Ferienhäu-
ser und Ferienwohnungen können sich 
bzw. ihr Serviceangebot nach den Krite-
rien des ADFC (Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad-Club) zertifizieren lassen. Die 
entsprechenden Betriebsbesuche und 
-prüfungen im Landkreis Günzburg führt 
die Regionalmarketing Günzburg GbR – 
Wirtschaft und Tourismus (RMG) im Auf-
trag des ADFC durch.
Zu den Mindestkriterien einer solchen 
Zertifizierung gehören zum Beispiel die 
Aufnahme von Fahrradgästen für eine 
Nacht, abschließbare Räume zur Auf-
bewahrung der Fahrräder über Nacht, 
Räume zum Trocknen von Kleidung und 
Ausrüstung, das Angebot eines vollwer-
tigen Frühstücks oder die Bereitstellung 
eines Basisreparatursets. Als zusätzli-
che Serviceleistungen werden z.B. die 
Beratung der Gäste bei der Buchung 
hinsichtlich einer umweltfreundlichen An- 
und Abreise mit dem ÖPNV (insbeson-
dere zur Fahrradmitnahme), ein Hol- und 
Bringdienst für radfahrende Gäste, Leih- 
oder Mietradangebote, E-Bike-Ladestati-
onen, das Angebot von Tagestouren, ein 
Gepäcktransfer zur nächsten Unterkunft 
oder die Kooperation mit einer Fahrrad-
werkstatt anerkannt.

Warum nach den Sternen greifen?
Doch warum ist eine Zertifizierung über-
haupt erstrebenswert? Wenn es um die 
bett+bike-Zertifizierung geht deshalb, 
weil Radtourist*innen für Unterkünfte in 
unserer Region ein zunehmend wertvol-
ler Kundenkreis sind. Die Zahl der Rad-
reisenden nimmt bundesweit zu – das 
Interesse an unserer aufstrebenden Rad-
region Schwäbisches Donautal durch die 
4-Sterne Radwege Donau- und Donau-
Täler-Radweg sowie die zahlreichen 
attraktiven Fluss- und Themenradwege 
im Landkreis Günzburg ebenfalls.
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Und wer Radurlaub bucht, sieht sich 
auch nach radlertauglichen Unterkünften 
um und findet die, die sich haben zertifi-
zieren lassen, auf den Seiten und in den 
Publikationen des ADFC, diversen Rad-
broschüren und auch mit entsprechen-
der Kennzeichnung im Gastgeberver-
zeichnis des Landkreises Günzburg. Wer 
Radler*innen also gern und gut willkom-
men heißen möchte, tut gut daran, sich 
entsprechend zu präsentieren. 
Eine Anmeldung zur bett+bike-Klas-
sifizierung ist bei der RMG jederzeit 
möglich unter Tel. 08221/95-142 bzw. 
m.rubik@landkreis-guenzburg.de.

Auch DTV-Sterne sind gefragt,  
zahlreich und wertvoll
Über die ADFC-Klassifizierung hinaus 
und schon seit vielen Jahren führt die 
RMG auch die Klassifizierung von Feri-
enhäuser, -wohnungen oder -zimmern 
(bis 9 Betten) nach den Richtlinien des 
DTV (Deutscher Tourismusverband) 
durch. 
Im Herbst 2021 wurden durch die RMG 
28 Objekte nachklassifiziert. Dabei gab 
es dreimal 5, fünfzehnmal 4 und zehn-
mal 3 Sterne. Insgesamt sind damit aktu-
ell 80 Objekte im Landkreis Günzburg 
DTV-klassifiziert (in Bayerisch-Schwaben 
insgesamt 144 Objekte). Davon tragen 
im Landkreis Günzburg 2 Objekte 2, 26 
Objekte 3, 48 Objekte 4 und 4 Objekte 
5 Sterne. 
Im Vergleich zu Bayerisch-Schwaben 
kann sich der Landkreis damit durchaus 
sehen lassen, denn mehr als die Hälfte 
der DTV-klassifizierten Unterkünfte in 
Bayerisch-Schwaben liegt hier im Land-
kreis und auch die Quote der 5-Sterne 
Objekte ist etwas höher als bayerisch-
schwaben-weit.
Im Frühjahr 2022 bietet die RMG wieder 
Termine zur DTV-Nach- und auch Neu-
klassifizierung an. Bereits klassifizierte 
Objekte werden von der RMG direkt 
angeschrieben, Neuinteressente kön-
nen sich gern an Franziska Schier oder 
Monika Rubik im Team Tourismus bei der 
RMG melden unter f.schier@landkreis-
guenzburg.de, Tel. 08221/95-141 bzw. 
m.rubik@landkreis-guenzburg.de,   
Tel. 08221/95-142.

An diesem Schild ist ein bett+bike Betrieb 
zu erkennen Foto: Franziska Schier

Dossenberger-Gymnasium 
Günzburg
Veni,vidi, Dossi! –  
Der 5. Dossenberger Römertag
„Was haben uns die Römer gebracht?“ 
- Diese Frage aus einem bekannten 
Monty Python-Film wird nicht nur auf der 
Leinwand zum Erstaunen aller Beteilig-
ten sehr schnell und vielfältig beantwor-
tet. Selbst heute in unserer modernen 
Welt des 21. Jahrhunderts verdanken wir 
den „alten“ Römern eine große Anzahl 
an ganz selbstverständlichen Errungen-
schaften: Straßen, Schwimmbäder, eine 
Vielzahl von Wörtern in verschiedenen 
Sprachen, ja selbst der Grundriss eines 
modernen Fußballstadions lässt sich auf 
die antike Kultur der Römer zurückführen. 
Noch viel spannender ist der Blick zurück 
in die Antike, wenn man in die Rolle einer 
Römerin oder eines Römers schlüpfen 
und selbst herausfinden kann: Wie leb-
ten die Menschen vor rund 2000 Jahren? 
Wie zieht man eine Toga oder Stola an? 
Wie schmeckt römisches Essen? Welche 
Sprache benutzten sie? Was haben iPads 
und die Antike miteinander zu tun?
Genau diesen Zugang zur Antike 
möchte das Dossenberger-Gymnasium 
allen interessierten Viertklässlern beim  
„5. Dossenberger Römertag“ am 
Donnerstag, den 20.01.2022 von 16 bis 
18 Uhr bieten und sie eintauchen lassen 
in die interessante und aufregende Welt 
der Römer. Herzliche Einladung ergeht 
auch an die Eltern, die sich über das 
Dossenberger-Gymnasium und Latein 
als erste Fremdsprache informieren kön-
nen. Sollte aufgrund der Corona-Pan-
demie eine Veranstaltung in der Schule 
nicht möglich sein, laden wir Euch / Sie 
ganz herzlich virtuell in die neuen Räume 
des Dossenberger-Gymnasiums ein. 
Um Voranmeldung unter verwaltung@
dossenberger.de oder 08221 / 930440 
wird gebeten. Bitte die E-Mail-Adresse 
nicht vergessen, damit wir im Falle eines 
virtuellen Römertags rechtzeitig die 
Zugangsdaten versenden können!

 Foto: Dossenberger-Gymnasium 
Günzburg

Albertus-Gymnasium  
Lauingen
Wirtschaftswissenschaftliches und 
Musisches Gymnasium
Informationen zum Übertritt 
in die 5. Klasse am Gymnasium
Am Albertus-Gymnasium findet am 
Mittwoch, 19.01.2022, der Informati-
onsnachmittag 2022 zum Übertritt an 
das Gymnasium statt. Da ein Präsenz-
termin nicht möglich ist, bieten wir an 
diesem Mittwoch für interessierte Eltern 
jeweils um 16:00 Uhr und um 18:00 Uhr 
eine Video-Konferenz an. Von unserem 
„Beratungsteam Übertritt“ (siehe Home-
page) werden Sie wesentliche Informa-
tionen über unsere Schule erhalten und 
ausreichend Möglichkeit haben, Fragen 
zu stellen.
Um an einer der Konferenzen teilzuneh-
men, ist Ihre Anmeldung über unsere 
Homepage www.albertus-gymnasium.
de erforderlich. Bereits auf der Startseite 
der Homepage finden Sie den Button 
„Info Übertritt“, den Sie anklicken. Dann 
werden Sie zur Anmeldung weitergeleitet. 
Wenn Sie das Anmeldeformular ausge-
füllt und abgesendet haben, erhalten Sie 
umgehend eine Bestätigungsmail mit dem 
Link, über den Sie der Konferenz beitreten 
können. Bei Problemen mit der Anmel-
dung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Führungen durch unsere Schulge-
bäude für jeweils einzelne Familien 
finden derzeit noch nicht statt. Sobald 
wir sie anbieten können, werden Sie 
auf unserer Homepage informiert. Dort 
können Sie dann direkt einen Termin 
buchen, der Ihnen nach dem Absenden 
per E-Mail bestätigt wird.
Für persönliche Beratungen steht das 
Beratungsteam Übertritt ebenso telefo-
nisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Kontakte: Telefon 09072-953870,
E-Mail-Adresse 
info@albertus-gymnasium.de
Die Konferenzen werden mit dem Video-
konferenztool Visavid durchgeführt. Es ist 
eine speziell auf den schulischen Einsatz 
ausgerichtete Video-Konferenz-Software, 
die vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus zur Verfügung 
gestellt wird. Der Informationsnachmit-
tag bietet so für manche Eltern auch die 
Gelegenheit, nicht nur das Albertus-Gym-
nasium kennen zu lernen, sondern eine 
erste Anwendung mit Visavid zu erfahren, 
dem Video-Konferenz-System, das auch 
im Unterricht am Albertus-Gymnasium 
verwendet wird. Auf der Homepage des 
AGL findet sich auch ein kurzes Einfüh-
rungs-Video, zur ersten aktiven Benut-
zung von Visavid. (agl)
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 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Damen-Elektrofahrrad, 28", ca.
100 km, Neupreis ca. 2,5T.; 1.500
€ und Mofaroller, ca. 150 km,
750,-- €; Tel.: 0172/7061027

Ich bin für Sie da...

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159839
Tel.: 08291 1454750 

m.walter@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Margit Walter

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

ne
kt

oe
tk

in
 -

 F
ot

ol
ia

Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden.
Traumhaus.
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JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

 

 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
(m/w/d) in Vollzeit 

 

- CNC-Fräser/ Werkzeugmacher 
- CNC-Dreher 

- Mitarbeiter im Lager/Lagerfacharbeiter 
- Maschinen- und Anlagenführer 

- Produktionsmitarbeiter 
 
 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung zur 
Verstärkung unseres Teams 

Gerne können Sie persönlich bei uns vorbei kommen 
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 
BKK-Dämpfungselemente Kubina GmbH 

Hauptstr.110 in 89365 Roßhaupten 
Tel. 08222 - 5135 

c.kubina@gummiteile.de 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
(m/w/d) in Vollzeit

- CNC-Fräser/ Werkzeugmacher 
- CNC-Dreher 

- Mitarbeiter im Lager/Lagerfacharbeiter 
- Maschinen- und Anlagenführer 

- Produktionsmitarbeiter
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 

zur Verstärkung unseres Teams 
Gerne können Sie persönlich bei uns vorbeikommen

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 
BKK-Dämpfungselemente Kubina GmbH 

Hauptstr. 110 in 89365 Roßhaupten 
Tel. 08222 - 5135 

c.kubina@gummiteile.de

Die ALOIS KOBER GMBH

Mehr Sicherheit und Komfort für alle.

Zur Verstärkung unserer Teams an den Standorten Kötz und Ettenbeuren suchen wir Sie als

l  Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

l  Einsteller (w/m/d)

l  Roboterschweißer (w/m/d)

l  Kfz-Mechatroniker (w/m/d)

l  Verlader / Kommissionierer (w/m/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in unserem Bewerberportal auf www.alko-tech.com/jobs

ALOIS KOBER GMBH  I  Human Resources 

Ichenhauser Str. 14  I  89359 Kötz  I  bewerbungen@alko-tech.com

Mitarbeiter  
in Vollzeit und Teilzeit
Wir suchen für Objekte in Krumbach, Ellzee,  
Illertissen, Neu-Ulm und Ulm ab dem 01.01.2022
mehrere Mitarbeiter M/W/D in Vollzeit für den Werkschutz.  
Anforderungsprofil:  
• Deutsch in Wort und Schrift, selbständiges Arbeiten • Grundlagen in 
Englisch • Gepflegtes Erscheinungsbild • Mindestalter 18 Jahre • Keine 
Vorstrafen (aktuelles Führungszeugnis) • Gutes Auffassungsvermögen 
sowie sicheres Auftreten und gute Umgangsformen  
Qualifikation:  
• Unterweisung gem. §34a GewO, GSSK. SKP nach §34a GewO • Gül-
tige PKW-Erlaubnis • PC-Grundkenntnisse / Technisches Verständnis

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an buero@topsecret-security.de

Wir suchen zum sofortigen Eintritt oder Beginn 2022:

DH (Dentalhygieniker/in)
ZMF (Zahnmed. Fachassistent/in)
ZMP (Zahnmed. Prophylaxe-Assistent/in)
ZT (Zahntechniker/in) o. zahntechn. Hilfskraft
Hygiene-Beauftragte/n
(m/w/d) in VZ/TZ/MJ auch AZUBI und aus anderen Berufen.  
Wir lernen Sie dazu ein!

Wir wünschen uns neue 
Teamkolleg(inn)en, die mit 
Herzblut dabei sind und unsere 
Patienten mit ihrer freundlichen Art 
begeistern können.

Bewerbungen per Email an:
bewerbung@praxis-dr-forstner.de
oder per Post.

Zahnarzt- und Prophylaxe-Praxis
Dr. med.dent. Wolfgang Forstner
Schmiedberg 3a, 89331 Burgau Schw.

Wir bieten:

4-Tage-Woche

Flexible Arbeits- und 

Urlaubszeiten

Kostenzuschüsse Fahrt-

Kinder-VWL

Fortbildungsmöglichkeiten

Familiäre Atmosphäre

Tägl. frisches Obst  

und Gemüse

Zahnarzt- und Prophylaxe-Praxis  
 Dr. med.dent. Wolfgang Forstner

Wir suchen für unser Werk in 
Zusmarshausen/Wörleschwang:

Vertriebsinnendienst 
(m/w/d)

Weitere Informationen unter:
www.hieber-beton.de/Karriere

Juniorverkäufer
(m/w/d)

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de

Foto: Pixabay



VG Haldenwang - 14 - Nr. 1/22

Der nächste Sommer kommt bestimmt
(djd-k). In der Natur spielen 
Insekten eine zentrale Rolle, 
aus den eigenen vier Wän-
den möchte man die kleinen 
Plagegeister aber am liebsten 
fernhalten. „Insektenstiche 
sind lästig und gelegentlich 
auch gefährlich, so manch ei-
ner wird durch das ständige 
Summen zudem um den erhol-
samen Schlaf gebracht“, weiß 
Johannes Neisinger vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Wer der nächsten Sai-
son für Fliegen, Stechmücken 

und andere Insekten entspan-
nt entgegensehen will, sollte 
rechtzeitig vorsorgen und sei-
nen Wohnbereich schützen, 
bevor die kleinen Summer im 
Frühjahr wieder aktiv werden. 
Hauchdünne, für das Auge 
kaum sichtbare Schutzgewebe 
wie die bei den „Transpatec“-
Modellen von Neher halten die 
Plagegeister effektiv draußen, 
lassen aber dennoch Licht und 
Luft ins Haus. Infos gibt es un-
ter www.neher.de.

Als die smarte Technik laufen lernte
(djd-k). Als noch niemand da-
ran dachte, das Smart Home 
automatisiert zu steuern, gab 
es bereits intelligente Technik, 
die den Alltag leichter machte. 
Zeitschaltuhren wie der bis heu-
te beliebte theben-timer boten 
schon 1976 die Möglichkeit, 
Schaltvorgänge zeitgesteuert 
vorzunehmen. Das sorgt nicht 
nur für mehr Komfort, sondern 
hilft auch beim Energiesparen, 
wenn sich Verbraucher wie das 
TV-Gerät nicht permanent im 
stromfressenden Stand-by-Mo-

dus befinden. Viele Zeitschalt-
uhren der ersten Generationen 
sind bis heute im Gebrauch. 
Zum 100-jährigen Firmenjubi-
läum legt das Familienunter-
nehmen Theben eine Sondere-
dition des Evergreens aus. Denn 
die Timer haben weiter ihre Be-
rechtigung, etwa um Sprachas-
sistenten im Kinderzimmer aus-
zuschalten oder WLAN-Router 
und Repeater über Nacht vom 
Netz zu nehmen.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku
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Wellness und Winter-
zauber in Bad Gögging 
Regeneration für den Körper, 
Ruhe für den Geist, Balsam für 
die Seele: Von der Traumkombi 
aus Wandern und Thermenwell-
ness kann man sich besonders 
schön in Bad Gögging überzeu-

gen. In dem niederbayerischen 
Kur- und Urlaubsort spielen die 
drei Heilmittel Moor, Schwefel- 
und Mineral-Thermalwasser 
die erste Geige. Vor allem in 
der kalten, nassen Jahreszeit 
sind sie eine Geheimwaffe und 
verschaffen Linderung bei Be-
schwerden wie Erschöpfung, 
Hautproblemen, Rheuma und 
Gelenkschmerzen. Alles, was 
dem Körper und der Seele in 
dieser Zeit guttut, wird in der 
Limes-Therme geboten: zehn, 
mit heilendem Mineral-Thermal-
wasser gespeiste Außen- und 
Innenbecken, Anwendungen 
mit Moor, Schwefelbäder sowie 
ein Wellnessbereich, eine rö-
mische Sauna-Landschaft und 
eine Totes-Meer-Salzgrotte.  
Foto: Winter Limes-Therme © Fotograf Mayer-

TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-goegging

Coole Moves im Snowpark am Großen 
Arber und kuschelige Wärme im Igludorf 
Bayerisch Eisenstein 
Aktiv oder gemütlich, knackig-kalt oder kuschelig warm. Der 
Winter im Bayerischen Wald hat viele Facetten und jede davon 
ist ein Erlebnis für sich. Ein echtes Ski-Highlight für Kinder ist der 
Snowpark am Großen Arber. Der Familien-Cross-Park am Thurn-
hofhang beinhaltet vorwiegend Spaßwellen und niedrige Sprün-
ge. Dank der hervorragenden Befahrbarkeit ist der vor allem bei 
Familien mit Skianfängern, die das ArBär-Kinderland erfolgreich 
gemeistert haben, sehr beliebt. Steilkurven erhöhen den Pisten-
spaß, während coole Moves die Lust aufs Üben erhöhen. Zum 
Kontrastprogramm geht es nach Bayerisch Eisenstein am Fuße 
des Großen Arber. Hier wartet auf abenteuerlustige Romantiker 
ein echtes Igludorf aus bis zu drei Meter hohen Schneegebäuden. 
Dicke Schneewände, Luftbetten, flauschige Felle und kuschelige 
Schlafsäcke garantieren ein angenehmes Schlaferlebnis. Roman-
tische Dekoration und Lichteffekte runden den Iglu-Abend perfekt 
ab. Hinter den bis zu eineinhalb Meter dicken Schneemauern 
herrscht wohltuende Ruhe, die Temperatur fällt dank der guten 
Isolierung selten unter null Grad – wunderbar zum Abschalten 
nach einem turbulenten Outdoor-Tag. Wer gerne selbst zupacken 
möchte, nimmt an einem Iglubau-Workshop teil. Das Igludorf 
Bayerisch Eisenstein ist voraussichtlich ab 15. Januar 2022 wie-
der geöffnet. TreffpunktDeutschland.de/bayerischer-wald

Einfach  
QR-Code scannen. 
App installieren.  
Los gehts.

Noch mehr Tipps in der  
Treffpunkt Deutschland 
App und im Web

www.treffpunktdeutschland.de

Immer der Spur  
entlang im Nordic- 
Sport-Centrum 
Schönsee-Rosenhof 
Eines der schönsten Langlauf-
zentren Ostbayerns mit knapp 
60 Kilometern gut gespurter 
und präparierter Loipen ist das 
Schönseer Land im Oberpfälzer 
Wald. Und nicht nur die Menge 
an Loipenkilometern ist beein-
druckend, sondern auch deren 
Qualität: Viele Strecken verlau-
fen in der freien Landschaft und 
gewähren herrliche Aussichten. 
Darüber hinaus kommen neben 
den klassischen Langläufern 
auch die Skater auf ihre Kos-
ten, auf der sechs Kilometer 
langen Schwandner Loipe sind 
sogar beide Techniken parallel 

möglich. Das Herzstück der 
Langlaufregion Schönseer Land 
ist das aufgrund seiner Nord-
ostlage relativ schneesichere 
Nordic-Sport-Centrum Schön-
see-Rosenhof. Allein dort finden 
Sportler mehr als 33 Loipenkilo-
meter von leicht bis schwer. Die 
Loipen mit leichter bis fordern-
der Streckenführung sind gut 
an Parkplätze angebunden. 
Die umliegenden 30 Kilometer 
Panoramaloipen verbinden die 
Erholungsorte Gaisthal, Dieters-
dorf, Stadlern und Weiding mit 
dem Langlaufzentrum. Für den 
Komfort der Skilangläufer ist an 
der Servicestation am Parkplatz 
Schwand gesorgt, wo Toiletten, 
Umkleide- und Wärmeraum zur 
Verfügung stehen. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
oberpfaelzer-wald

Großer Arber Funpark © Arber Bergbahn

Auf Grund von Corona sind alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Oberpfälzer Wald Langlauf im Schönseer Land © Stefan Gruber

Winter. Die beste Zeit 
zur Regeneration bei 
Winterwellness in 
Bad Füssing 
Sich aufwärmen und der Kälte 
entfliehen, gesunde Bewegung 
und Abwechslung vom Alltag: 
Für einen erholsamen Winterur-
laub muss man nicht in den Ski-
lift oder das Flugzeug steigen. 
Eine Reise ins niederbayerische 
Bad Füssing mit Europas weit-
läufigster Thermenlandschaft 

reicht. In etwa der Hälfte der 
über 100 Wellness-, Spaß- und 
Therapiebecken kann man in 
dem bis zu 42 Grad warmen 
Wasser unter freiem Himmel 
schwimmen. Aus den heißen 
Becken steigt dichter Dampf, 
eine Brise streift über das Ge-
sicht – ein erfrischendes und 
zugleich wärmendes Erleb-
nis. Eine Winterkur im heißen 
Thermalwasser gilt übrigens als 
besonders verträglich und wird 
von Ärzten empfohlen. Warum? 
Das Herz und der Kreislauf 
werden bei niedrigen Außen-
temperaturen entlastet und das 
Reizklima der frischen Winterluft 
tut dem Organismus gut. Das 
angenehm warme Bad Füs-
singer Thermalwasser lindert 
zudem zahlreiche Beschwerden 
des Bewegungsapparats und 
senkt nachweislich Stress.  
Foto: Bad Füssing ©  TVO, Herbert Stolz  

TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-fuessing

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT
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zert. Immobilienmakler (IHK)
gepr. Immobilienbewerter (BVFI)

Ihre Immobilie überzeugend, sympathisch und
kompetent vermitteln. Das ist meine Aufgabe als
Fachmakler.

Thorsten Kunder
Telefon    08221. 201 39 70
post@ex-ma.de
Wätteplatz 4 | 89312 Günzburg

zert. Immobilienmakler (IHK)zert. Immobilienmakler (IHK)

Wätteplatz 4 | 89312 GünzburgWätteplatz 4 | 89312 Günzburg

Alles rund ums Fenster … Gardinen • Rollo • Plissee • Lamellen  
Schiebegardinen • Verdunkelung • Stangen • Schienen …

Blickfang Gardine
Wo gibt‘s die beste Beratung?

Vor Ort, bei Ihnen zuhause!

Ich besuche Sie mit ausgesuchten Stoffen und Mustern. 
Gemeinsam finden wir die perfekte Dekoration. 
Terminvereinbarung unter 0176 820 969 69. 

Claudia Schneider
Raumausstattermeisterin

Alles aus einer Hand: beraten • ausmessen • nähen • montieren • dekorieren

Kreisverband Günzburg
Wir sind auch in schwierigen Zeiten für Sie da!

Unsere Alltagshilfen im Überblick:

• Hausnotruf
• Betreutes Wohnen
• Fahrdienst
• Essen auf Rädern

Sie wollen selbst helfen?
In unseren Erste Hilfe Kursen lernen Sie es!
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.
Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Günzburg
Parkstraße 31, 89312 Günzburg, Telefon: 08221 - 36040
www.brk-guenzburg.de; info@kvguenzburg.brk.de

• Hausnotruf
• Betreutes Wohnen
• Fahrdienst
• Essen auf Rädern

Geburtstag

Verlobung
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Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit! 

Einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

Langfinger kennen 
keine Kurzarbeit.

www.polizei-beratung.de


